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Sehr geehrte Frau Staatsrätin Gernbauer,
 
im Auftrag des Präsidenten und des Hauptgeschäftsführers der Handwerkskammer für München und
Oberbayern schicken wir Ihnen nachfolgende Stellungnahme zurück:
 
Herzlichen Dank für die Übersendung eines Gesetzes zur Förderung der Bundeswehr in Bayern und die
Möglichkeit, für den bayerischen Handwerkstag hierzu Stellung zu nehmen.
 
Gerne nützen wir die Gelegenheit und tragen folgende Anregungen und Anmerkungen an Sie heran:
 
Zu § 4 Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes wird unter Punkt 9 „Verteidigung und
Zivilschutz“ ausgeführt: „Die räumlichen Erfordernisse der Verteidigung und des Zivilschutzes liegen im
überragenden öffentlichen Interesse. Soweit nicht der Ausbau erneuerbarer Energien betroffen ist, soll
ihnen stets in besonderem Maße Rechnung getragen werden.“
Zur Begründung führen Sie zu § 4. aus, dass „die Erfordernisse der Verteidigung und des Zivilschutzes in
der Raumordnung aufgewertet werden sollen“ und „in Bezug auf die dringend voranzutreibende
Energiewende zugleich klargestellt wird, dass militärische Belange landesplanerisch nicht vorrangig sind.
…. Hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energie ist daher kein Vorrang der Landes- und
Bündnisverteidigung bzw. des Zivilschutzes normiert.“
 
Demgegenüber sind die Regionalen Planungsverbände in Bayern, die vom Freistaat mit der Umsetzung
des „An-Land-Windgesetzes“ bzw. einem Steuerungskonzept Windenergie beauftragt sind, derzeit dabei,
bei ihren Teilfortschreibungen im Hinblick auf militärische Belange überwiegend Ausschlussgebiete
auszuweisen. So legt z.B. der Regionale Planungsverband München in seiner Planungsausschusssitzung
vom 11.01.2024 in seinem Vorabkonzept fest, dass aufgrund neuer Erkenntnisse zum Militär zur
Platzrunde und Bauschutzbereich Flugplatz Lechfeld der Ausschluss von Suchflächen im Nordwesten des
Landkreises Landsberg am Lech bedingt ist.
 
Es ist davon auszugehen, dass eine Reihe weiterer Regionaler Planungsverbände bei gegenseitiger
Rücksprache zu ähnlichen Ausschlusskriterien bzw. Planungen kommen. Deshalb wäre es aus unserer
Sicht sehr sinnvoll, falls noch nicht geschehen, auch die Regionalen Planungsverbände in die
Verbandsanhörung miteinzubeziehen. Als letzter Hinweis sei uns noch gestattet, dass die Regionalen
Planungsverbände in ihren Konzepten so weit wie möglich Bündelungseffekte bei der Windenergienutzung
herbeiführen, um möglichst wenig zusätzliche Stromtrassen errichten zu müssen. Diese aus
Kostengründen und raumplanerischen Gesichtspunkten sehr sinnvolle Konzentration von
Windenergienutzungen ist im Hinblick auf eine militärisch notwendige Resilienz kontraproduktiv. So sollte
aus Gesichtspunkten der Versorgungssicherheit die Infrastruktur soweit wie möglich aufgefächert werden,
um nicht mit einem einzigen militärischen Schlag weite Versorgungsbereiche außer Kraft setzen zu
können.
Mit freundlichen Grüßen
Franz Xaver Peteranderl            Dr. Frank Hüpers
Präsident                                 Hauptgeschäftsführer


i.A. Patricia Hannig 
Handwerkskammer für München und Oberbayern
Vorz. Präsidium/Hauptgeschäftsführung 
Max-Joseph-Straße 4
80333 München
Telefon: 089 5119-102
Patricia.Hannig@hwk-muenchen.de
www.hwk-muenchen.de



mailto:Patricia.Hannig@hwk-muenchen.de

mailto:ReferatMil@stk.bayern.de

mailto:Patricia.Hannig@hwk-muenchen.de

http://hwk-muenchen.de/









+++ Besuchen Sie uns auf der IHM vom 28. Februar bis 3. März 2024 in Halle C1.641 und in den
Sonderschauen in Halle B1 +++
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FRIST: 15.03.2024
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,
 
in der Anlage erhalten Sie ein Schreiben der Bayerischen Staatskanzlei von Frau Staatsrätin
Gernbauer vom 06.02.2024
 
sowie den Gesetzesentwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme und evtl. weitere Veranlassung.
 
Eine eventuelle Stellungnahme kann  bis Freitag, 15.03.2024  an das Funktionspostfach
mil@stk.bayern.de


übermittelt werden.


Mit freundlichen Grüßen
Carolin Ziegler
 
Bayerische Staatskanzlei
Abt. Gesetzgebung und Recht, Streitkräfte (B II)
Franz-Josef-Strauß-Ring 1
80539 München
 
Tel.: +49 (89) 2165-0
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